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Bebauungsplan Nr. 113b
"Riesenbeck West" 
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Entwurf gem. §§ 3 (2) / 4(2) BauGB
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Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
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Gemarkung: Riesenbeck
Flur: 003 / 065
Quellenvermerk: Land NRW / Kreis Steinfurt (März 2022)
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AUFSTELLUNGSVERFAHREN
1. Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Stadt Hörstel hat am ................................... gem. § 2 und § 2a des 
Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser 
Beschluss ist am ................................... ortsüblich bekannt gemacht worden.
Hörstel, den ................................... 

 

................................ ................................

(Bürgermeister) (Schriftführer/in)

2. Frühzeitige Beteiligung
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Bauleitplanung hat vom 
................................... bis ................................... gem. § 3 Abs. 1 BauGB stattgefunden. Diese 
frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 wurde gleichzeitig mit der 
Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
Hörstel, den ...................................

................................

(Bürgermeister)

3. Beschluss zur Offenlage
Der Rat der Stadt Hörstel hat am ................................... gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit 
Begründung - öffentlich auszulegen.
Hörstel, den ................................... 

................................ ................................

(Bürgermeister) (Schriftführer/in)

4. Offenlage
Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
................................... bis ................................... einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen. 
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ...................................
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
Hörstel, den ...................................

................................

(Bürgermeister)

5. Satzungsbeschluss
Der Rat der Stadt Hörstel hat am ................................... gem. § 10 BauGB diesen 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Hörstel, den...................................

................................ ................................

(Bürgermeister) (Schriftführerin)

6. Bekanntmachung
Gem. § 10 Abs. 3 BauGB ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes 
am ................................  ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung 
ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Hörstel, den ...................................

................................

(Bürgermeister)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
A FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG   
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gem. § 4 (3) Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO sonst ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltung, 
Gartenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (2) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Gebäudehöhe
Die zulässigen Traufhöhen und Gebäudehöhen sind in den jeweiligen Bereichen der 
Planzeichnung festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist die mittlere Höhe der Oberkante der 
Erschließungsstraße angrenzend an das Grundstück. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt des 
senkrecht aufgehenden Außenmauerwerkes mit der Oberkante Dachhaut. Die Bezugshöhe ist für 
das jeweilige Grundstück durch Interpolation in der Mitte der an die Verkehrsfläche angrenzenden 
Grundstücksseite zu ermitteln. 
Bei Eckgrundstücken gilt die Höhe der Verkehrsfläche als Bezugshöhe, von der aus das 
Grundstück erschlossen wird.
 

2.2 Grundflächenzahl
Innerhalb des Plangebietes ist eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO und baulichen 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche grundsätzlich ausgeschlossen. Abweichend davon kann 
eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl durch o.g. Anlagen um bis zu 25% 
zugelassen werden, sofern sichergestellt werden kann, dass das auf diesen Flächen/Anlagen 
anfallende Niederschlagswasser nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet wird und auf dem 
jeweiligen Grundstück verbleibt.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1 WA

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

Maximale Firsthöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

FH max: 

Maximale Traufhöhe bezogen auf angrenzende Erschließungsstraße
siehe textliche Festsetzung Nr. 2.1

TH max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Nur Doppelhäuser zulässigD

Baugrenze

FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF gem. § 9 (1) Nr. 5 BauGB

Flächen für den Gemeinbedarf

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Fußweg / RadwegF + R

Öffentliche Parkfläche - Stellplatzanordnung nach DetailplanungP

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

SONSTIGE PLANZEICHEN

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer Vorgeschlagene 
Grundstücksgrenze

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Dachneigung

123

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

P

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

Geplante Erschließungshöhe in Meter ü. NHN

Flurgrenze FlurnummerFlur 10

1

 30° - 45 °

Straßenbegrenzungslinie

Zweckbestimmung:

Zweckbestimmung: Rettungswache

Vorgartenbereich, siehe textliche Festsetzung Nr. 

59,70

Nur Einzelhäuser zulässigE

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem § 9 (7) BauGB

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

Spielplatz

Zweckbestimmung:

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN, FÜR DIE ABFALLENTSORGUNG UND 
ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN; ANLAGEN, EINRICHTUNGEN UND 
SONSTIGE MAẞNAHMEN, DIE DEM KLIMAWANDEL ENTGEGENWIRKEN
gem. § 9 (1) Nr. 12, 14 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung

Elektrizität

Zweckbestimmung:

Lärmpegelbereiche (Maßgeblicher Außenlärmpegel)
LP
LP II

III

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
mit Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB (A), siehe textliche Festsetzung Nr. 6.1

< 45 dB (A)
> 45 dB (A)

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) und § 23 (3) BauNVO)

3.1 Die Baugrenze kann durch Wintergärten oder Glasvorbauten um bis zu 2 m überschritten werden.

4. FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 
 (gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

4.1 Garagen und überdachte Stellplätze i.S.d. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
sind in den im Bebauungsplan gekennzeichneten Vorgartenbereichen unzulässig. Außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche müssen Garagen und Nebengebäude jedoch einen Abstand von 
mind. 3,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen bzw. 1,50 m zu Fuß-/Radwegen einhalten.

5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 3 und 6 BauGB)

5.1 Innerhalb der mit WA 1 und WA 4 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebieten sind je 
Wohngebäude maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

5.2 Innerhalb des mit WA 2 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebietes ist je Wohngebäude 
(Doppelhaushälfte) maximal 1 Wohneinheit zulässig.

5.3 Innerhalb der mit WA 3 und WA 5 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiete sind je 
Wohngebäude maximal 6 Wohneinheiten zulässig. 

6 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB i.V.m. § 9 (2) Nr. 2 BauGB)

6.1 In den gekennzeichneten Bereichen des Plangebietes sind beim Neubau oder bei 
baugenehmigungspflichtigen Änderungen von Aufenthaltsräumen in Wohnungen und Ähnlichem 
bzw. Büroräumen und Ähnlichem die folgenden erforderlichen gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maße (erf. R'w,ges) für die Außenbauteile (Wände, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) 
einzuhalten: 

Lärmpegelbereich II: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 

Lärmpegelbereich III: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 

Lärmpegelbereich IV: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 40 dB
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB 

Zudem sind für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt werden, in den 
Bereichen mit verkehrsbedingten Beurteilungspegeln von nachts > 45 dB(A) schallgedämmte, 
fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 
Für Minderungen des verkehrsbedingten Beurteilungspegels nachts und zur Minderung des 
maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis erforderlich.

  
7. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON  BÄUMEN 

UND STRÄUCHERN  
(gem. § 9 (1) Nr. 25 a / b BauGB)

7.1 Je Grundstück ist mindestens ein heimischer, standortgerechter Laubbaum 2. Ordnung 
(s. Pflanzliste) oder ein Obstbaum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Bäume II. Ordnung – vHei 2Xv:

Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Prunus avium Vogelkirsche
Salix caprea Sal-Weide
Sorbus aucuparia Vogelbeere

7.3 Die unversiegelten Außen-, Garten- und Grünflächen sind naturnah und strukturreich mit 
heimischen, standortgerechten Pflanzen zu begrünen und zu gestalten.

7.4 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit heimischen, 
standortgerechten Gehölzen flächendeckend zu begrünen. Die Grünsubstanzen der Flächen zur 
Anpflanzung sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch Neuanpflanzungen mit gleichartigen 
heimischen, standortgerechten Gehölzen zu ersetzen. 

8. NUTZUNG SOLARER STRAHLUNGSENERGIE
(gem. § 9 (1) Nr. 12 und Nr. 23b BauGB)

8.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind die für Solarenergie nutzbaren Dachflächen der 
Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 
30 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie 
auszustatten (Solarmindestfläche).

B FESTSETZUNGEN gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 89 BauO NW 

1 TRAUFE
Doppelhäuser sind je Baukörper mit der gleichen Traufhöhe auszuführen.

2 AUSSENWANDFLÄCHEN
Die Außenwandflächen der Hauptgebäude sind als rotes, braunes, weißes oder anthrazitfarbenes 
Sicht- / Verblendmauerwerk (unglasiert), Naturstein, Holzverschalung oder Putzbau (weiß) 
auszuführen. Für untergeordnete Teilflächen (max. 15 % Wandflächenanteil je Gebäudeseite, 
Brüstungsfelder, Balkone, Stürze, Gesimse etc.) dürfen auch andere Materialien verwendet 
werden. Diese Einschränkung gilt nicht für Glas. Bei Doppelhäusern ist je Baukörper das gleiche 
Material zu verwenden.

3 DACHFORM
3.1 Die Dächer der Hauptgebäude sind in den mit WA 1 und WA 2 gekennzeichneten Allgemeinen 

Wohngebieten mit einer Dachneigung von 30° - 45° auszuführen. Doppelhäuser sind je Baukörper 
mit der gleichen Dachneigung auszuführen. 
Die Dächer der Hauptgebäude sind in den mit WA 3 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebieten 
als Flachdach bzw. flachgeneigtes Dach (0°- 5°) auszuführen.
Die Dächer der Hauptgebäude sind in den mit WA 4 gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebieten 
mit einer Dachneigung von 28° - 38° auszuführen, wobei bis zu 50 % der Dachfläche als Flachdach 
ausgeführt werden dürfen.

3.2 Für Garagen sind Flachdächer und geneigte Dächer zulässig. Sofern Garagen mit geneigten 
Dachflächen versehen werden, sind diese mit der gleichen Dachneigung wie die Hauptbaukörper 
auszubilden. Eine Abweichung von der Dachneigung des Hauptbaukörpers kann bei einer 
Dachbegrünung oder der Anordnung von Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie zugelassen 
werden. Carports können mit einer von dem Hauptbaukörper abweichenden Dachneigung errichtet 
werden.

4 DACHEINDECKUNG
Alle Dächer sind mit roten, braunen oder anthrazitfarbenen Dachpfannen (Ziegeln) oder 
Dachsteinen einzudecken. Bei Doppelhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu verwenden. 
Für untergeordnete Bauteile sind Blechabdeckungen zulässig. Ökologische und/oder 
energiesparende Dacheindeckungen (z.B. begrünte Dächer und Glasdächer zur 
Solarenergienutzung) sind abweichend davon allgemein zulässig.

5 DACHAUSBILDUNG
Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind nur in der Breite von maximal 1/2 der Traufenlänge 
zulässig. Sie müssen mindestens 2,00 m vom Ortgang entfernt sein.

6 VORGARTEN
Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Vorgartenbereiche sind gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 BauO 
NRW gärtnerisch anzulegen.
Mit Ausnahme der notwendigen Zuwegungen zu den Grundstücken und Flächen für nicht 
überdachte Stellplätze sind die Vorgartenflächen als Vegetationsfläche anzulegen und als solche 
dauerhaft erhalten. Nicht zulässig ist die großflächige Verwendung von Kies, Kieseln, Schotter, 
Steinen etc. und/oder Folienabdeckung. Die Fläche für Zuwegungen, Zufahrten und nicht 
überdachte Stellplätze darf je Grundstück eine Breite von 7 m insgesamt nicht überschreiten.

7 EINFRIEDUNGEN
Zur Einfriedung der Grundstücke sind ausschließlich natürliche Materialien zulässig. Hierzu zählen 
Holzzäune, Natursteinmauern oder lebenden Hecken. Zulässig sind auch Mischformen aus 
lebender Hecke und Zaun. Gabionen zur Einfriedung von Grundstücken sind nicht zulässig. Der 
Zaun liegt hierbei grundstücksseitig oder innerhalb der Hecken.

8 STELLPLÄTZE
Je Wohneinheit (WE) sind mindestens 1,5 selbständig anfahrbare Stellplätze auf den jeweiligen 
zugehörigen Grundstücken nachzuweisen. Bei ungerader Anzahl der Wohneinheiten ist die Zahl 
der Stellplätze aufzurunden.

C HINWEISE

1) DENKMÄLER
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) 
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hörstel und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 16 und 17 DSCHG NRW).
Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, 
An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.
Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen 
durchführen zu können (§ 26 (2) DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der 
Untersuchungen freizuhalten.

2) ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes sind gem. § 39 BNatSchG Gehölzentfernungen – soweit 
notwendig – ausschließlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten, d.h. vom 01.10 bis 28/29.02 
durchzuführen. Gehölzentfernungen außerhalb des vorgenannten Zeitraumes sind nur nach 
vorheriger Freigabe durch eine ökologische Baubegleitung und in Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt zulässig.
Bei einer Betroffenheit von Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser von mindestens 30 cm und 
einer Winterquartierfunktion für Fledermäuse, sind die potenziellen Quartiere auch im Zeitraum vom 
01.11 bis 28/29.02 vor der Gehölzfällung durch einen Fachgutachter auf einen Besatz von 
Fledermäusen zu prüfen. Im Falle eines Nachweises ist die weitere Vorgehensweise mit der 
unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt abzustimmen.
Zum Schutz lichtempfindlicher Fledermausarten sind für die Außenbeleuchtung nur insekten- und 
fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm 
bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % zulässig (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind 
zurzeit Natriumdampflampen* und LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen 
Farbton, z. B. Warmweiß, Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder weniger 
Kelvin). Die Beleuchtung ist möglichst sparsam zu wählen und Dunkelräume sind zu erhalten. Dazu 
sind die Lampen möglichst niedrig aufzustellen. Es sind geschlossene Lampenkörper mit 
Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt nach unten 
strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu vermeiden. Die 
Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.

3) DACH- UND FASSADENBEGRÜNUNG, PHOTOVOLTAIKANLAGEN,
Im Sinne des Klimaschutzes und der ökologischen Gestaltung der Bebauung wird empfohlen die 
Dachflächen und Fassaden von Gebäuden, Garagen und Nebenanlagen zu begrünen. Alternativ 
können die Dächer der Gebäude durch Photovoltaikanlagen genutzt werden.

4) GESTALTUNG BEFESTIGTER FLÄCHEN,
Es wird empfohlen die befestigten Grundstücksteile - z.B. Stellplätze, Garagenzufahrten, Zuwege – 
in wasserdurchlässiger Befestigung z.B. mit Ökopflaster oder Bepflasterung mit breiten Fugen 
(Fugenbreite > 2 cm) etc. auszuführen.

5) KAMPFMITTEL
Eine Kampfmittelbelastung ist im Plangebiet nicht bekannt. Weist bei der Durchführung von 
Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche Verfärbungen auf oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe ist durch die örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei 
unverzüglich zu verständigen.

6) EINSICHTNAHME VORSCHRIFTEN
Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und 
DIN-Normen) können beim Bauverwaltungsamt der Stadt Hörstel im Rathaus Riesenbeck II, 
Sünte-Rendel-Straße14, 48477 Hörstel Riesenbeck eingesehen werden.


